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ABWÄRME

Für mehr Energieeffi-
zienz: Unternehmen 
müssen Abwärme- 
potenziale melden
Mit weniger Energieeinsatz den glei-
chen oder sogar größeren Nutzen er-
reichen, die Grundlage dafür schafft 
das Energierecht. Mit konkreten Maß-
nahmen soll der Energieverbrauch 
gesenkt werden: Unternehmen müs-
sen nicht nur Energieaudits durchfüh-
ren, Umsetzungspläne erstellen bzw. 
Energie- bzw. Umweltmanagement-
systeme einrichten, sondern auch ihre 
Abwärmepotenziale melden. Melde-
pflicht besteht bei einem jährlichen 
Energieverbrauch von mehr als 2,5 
GWh über die Plattform für Abwärme.

Energieeffizienz soll u.a. durch die stär-
kere Nutzung von Abwärme gesteigert 
werden. Abwärme „ist grundsätzlich der 
Teil der Wärme, der als ungewolltes Ne-
benprodukt in einem Prozess oder einer 
Anlage entsteht, dessen Zielsetzung die 
Erzeugung eines Produktes, die Erbrin-
gung einer Dienstleistung oder die Um-
wandlung von Energie ist.“

Unterschieden wird zwischen geführ-
ter und diffuser Abwärmequelle: Die Ab-
wärme ist entweder technisch kanalisiert 
und wird abgegrenzt transportiert bzw. 
geleitet, z.B. durch Kühlwasser, über ei-
nen Schornstein oder eine raumlufttech-
nische Anlage. Oder die Energie wird di-
rekt freigesetzt, z.B. als Abwärme eines 
Ofens, die durch Strahlung an die Hallen-
luft abgegeben und dann durch Fenster, 
Türen oder Luftschleusen nach draußen 
gelangt. Grundsätzlich soll anfallende Ab-
wärme bereits innerhalb des Unterneh-
mens vermieden oder wiederverwendet 
werden (Quelle: BAFA).

Portal für Abwärme
Das Portal für die Plattform für Abwärme 
(kurz: Portal für Abwärme) soll eine 
Übersicht über gewerbliche Abwärme-

potenziale in Deutschland liefern und Ab-
wärme nutzbar machen. Grundlage dafür 
ist seit 18. November 2023 § 17 Energie-
effizienzgesetz (EnEfG). Die Bundesstelle 
für Energieeffizienz (BfEE) im Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) hat die öffentliche Plattform ein-
gerichtet. Dort melden Unternehmen ih-
re Abwärmedaten und ermöglichen so, 
dass regionale Wärmeproduzenten (Un-
ternehmen mit Abwärmepotenzialen) 
und -abnehmer (z.B. Fernwärmeunter-
nehmen) zusammenkommen. Damit 
können z.B. auch Kommunen ihrer Pflicht 
zur Wärmeplanung nach dem Wärme-
planungsgesetz (WPG) nachkommen.

Wer ist betroffen?
Nach § 17 Abs. 1 EnEfG müssen Unter-
nehmen mit einem jährlichen Gesam-
tendenergieverbrauch von mehr als 2,5 
GWh im Durchschnitt der letzten drei Ka-
lenderjahre ihre Abwärmepotenziale 
melden. Als Unternehmen gilt dabei jede 
Einheit, die eine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausübt, unabhängig von ihrer Rechts-
form.

Abwärmepotenzial wird definiert als 
„Abwärme aus einer oder mehreren 
Abwärmequelle(n), die durch ein Medi-
um lokal begrenzt diffus oder (zusam-
men) geführt und ohne Nutzung der ent-
haltenen Energie … an die Umwelt abge-
geben wird. Unter „lokal begrenzt diffus“ 
ist die Abgabe von diffuser Abwärme an 
einer Stelle zu verstehen, die aufgrund 
der räumlichen/technischen Situation 
mit angemessenem Aufwand auch kana-
lisiert werden könnte.“ Über eine Baga-
tellgrenze für „kleine“ bzw. nicht wirt-
schaftlich nutzbare Abwärmepotenziale 
wird derzeit diskutiert.

Was muss gemeldet werden?
Folgende Informationen müssen grund-
sätzlich übermittelt werden (§ 17 Abs. 1 
EnEfG):
∎ Name des Unternehmens,
∎ Adresse des Standortes oder der 

Standorte, an dem die Abwärme an-
fällt,

∎ die jährliche Wärmemenge und maxi-
male thermische Leistung,

∎ die zeitliche Verfügbarkeit in Form 

von Leistungsprofilen im Jahresver-
lauf,

∎ die vorhandenen Möglichkeiten zur 
Regelung von Temperatur, Druck und 
Einspeisung,

∎ das durchschnittliche Temperaturni-
veau in Grad Celsius.

Praktische Hinweise und Informationen 
liefern Merkblatt und Technischer Leitfa-
den des BAFA. Nützlich ist eine geeignete 
Software, in der Abwärmepotenziale und 
sonstige geforderte Informationen konti-
nuierlich erfasst und dann über die Platt-
form gemeldet werden können.

Hinweis: Bei der erstmaligen Meldung 
müssen nur wesentliche und geführte 
Abwärmepotenziale gemeldet werden. 
Wesentlich sind Potenziale mit einem 
jährlichen durchschnittlichen Tempera-
turniveau von mehr als 20 °C.

Fristen
Grundsätzlich müssen Unternehmen die 
Informationen bis spätestens 31. März ei-
nes Kalenderjahres übermitteln bzw. be-
stätigen. Allerdings wurde die ursprüng-
liche Frist für zwölf Monate ausgesetzt, 
die erste Meldung ist nun bis zum 1. Ja-
nuar 2025 (statt 1. Januar 2024) möglich, 
bis dahin werden keine Bußgelder erho-
ben. Änderungen müssen Unternehmen 
dagegen unverzüglich melden.

Änderungen im Energierecht
Das Energieeffizienzgesetz und das Ge-
setz über Energiedienstleistungen und 
andere Energieeffizienzmaßnahmen sol-
len geändert werden, Entwürfe liegen be-
reits vor. Geplante Änderungen sind i.W.:

Energieeffizienzgesetz (EnEfG):
∎ Die Schwellenwerte in §§ 9, 16 und 17 

sollen von 2,5 GWh auf 2,77 GWh 
(entspricht 10 Terajoule) angehoben 
werden. Sie betreffen auch die Melde-
pflicht für Abwärmepotenziale.

∎ Die Prüfung der Umsetzungspläne 
nach § 9 Satz 5 durch externe Dritte 
wie Zertifizierer, Umweltgutachter 
oder Energieauditoren soll entfallen.

∎ Die Umsetzungspläne sollen jährlich 
um den Stand der Umsetzung aktuali-
siert werden müssen.



10 ABWÄRME / MATERIALFLUSS

UMWELTBEAUFTRAGTER 32/9
beck-online.DIE DATENBANK genügt.

Ve
rl

ag
 C

.H
.B

EC
K 

oH
G

, W
ilh

el
m

st
ra

ße
 9

, 8
08

01
 M

ün
ch

en
 | 

17
12

56
 

| F
ol

ge
n 

Si
e 

un
s 

au
f  

  M
eh

r 
In

fo
s:

 c
h.

be
ck

.d
e/

so
ci

al
m

ed
ia

4 Wochen 
kostenlos  
testen!
bo.beck.de/0290320

PREMIUM

PLUS

Perfekt zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse – ob Groß- oder Kleinkanzlei, 
Unternehmen, Behörde oder Verband hier finden Sie garantiert das passende 
Fachmodul für Ihren Bedarf. 

Umweltrecht
Jederzeit und überall aktuell informiert 

 Umweltrecht PLUS
Die ideale Grundausstattung für Ihre tägliche Arbeit: Mit Landmann/Rohmer, Umweltrecht; dem 
BeckOK Umweltrecht, Giesberts/Reinhardt und der Zeitschrift für Umweltrecht ZUR. Diese und 
weitere wichtige Standardwerke stehen Ihnen online zur Verfügung – übersichtlich aufbereitet und zu 
günstigen Preisen. Dazu vieles, was die Arbeit im Umweltrecht erleichtert: Rechtsprechung in Hülle 
und Fülle, Formulare für die effektive Prozessführung und sorgfältig aktualisierte Gesetzestexte. Damit 
macht sich dieses umfassende Informationspaket schnell bezahlt.

€ 54,–/Monat* | Modulvergleich & Preise online: bo.beck.de/029032

 Umweltrecht PREMIUM
Für komplexe Herausforderungen und ein breiteres Meinungsspektrum: Das Aufbaumodul Umweltrecht 
PREMIUM bietet Ihnen zusätzlich zu den Inhalten von Umweltrecht PLUS viele weitere renommierte 
Kommentare und Handbücher wie etwa Peters/Balla/Hesselbarth, Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (Nomos) oder Czychowski/Reinhardt, Wasserhaushaltsgesetz sowie Versteyl/
Mann/Schomerus, Kreislaufwirtschaftsgesetz.

€ 81,–/Monat* | Modulvergleich & Preise online: bo.beck.de/112732

*Standardpreis für bis zu 3 Nutzer, Kombipreise verfügbar, zzgl. MwSt., 6-Monats-Abo

Phase 1: Was liegt vor?
Zunächst geht es darum, sich einen Über-
blick zur Ist-Situation zu verschaffen. 
Hierfür bietet sich eine umfangreiche 
Analyse der gesamten innerbetrieblichen 
Abläufe an. Nur auf diese Weise machen 
sich Verantwortliche ein Bild von allen 
relevanten Positionen und beziehen alles 
Notwendige in die Bewertung mit ein. Ei-
ne sorgfältige Dokumentation spielt da-
bei eine entscheidende Rolle, um eine 
fundierte Grundlage für die kommenden 
Schritte zu schaffen. Mithilfe der Visuali-
sierung aller Prozesse lässt sich diese 
erste Phase zielgerichtet von Unterneh-
men umsetzen.

Phase 2: Wo befindet sich  
Optimierungspotenzial?
Dank der ausführlichen Analyse steht 
nun eine Basis für diesen zweiten Schritt 
zur Verfügung. Neben möglichen Engpäs-
sen im Bestand ermitteln Zuständige 
eventuelle Schwachstellen innerhalb der 
Abläufe – genauer gesagt identifizieren 
sie mögliche Fehlerquellen, durch die der 
Materialfluss ins Stocken gerät. 
Denn ausbleibende Organisation führt in 
diesem Zusammenhang dazu, dass mög-
licherweise Liefertermine verstreichen 
und Ware nicht rechtzeitig am Zielort be-
ziehungsweise beim Kunden ankommt. 
Um diese Ursachen ausfindig zu machen, 
ist ein hohes Maß an Transparenz not-
wendig.

Phase 3: Welche Lösung eignet 
sich?
Damit Unternehmen das gewünschte Ni-
veau an Übersichtlichkeit erreichen, be-
nötigen sie unterstützende Software, et-
wa ein Lagerverwaltungssystem, das mit 
einem Materialflussrechner kooperiert. 
Letzterer übernimmt die Steuerung und 
Überwachung der aktiven Maschinen, al-
so zum Beispiel der Fördertechnik oder 
der Verschiebewagen. Anwender erhal-
ten über den Rechner einen Live-Über-
blick über alle Abläufe und nehmen not-
wendige Anpassungen zur Optimierung 
vor. Zudem verbinden Betriebe mithilfe 
einer solchen Lösung alle bisher für sich 
laufenden Systeme zu einem großen Gan-
zen – vorausgesetzt der Materialfluss-

Gesetz über Energiedienstleistungen und 
andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-
G):
∎ Die Pflicht zur Durchführung von 

Energieaudits nach § 8 soll nicht mehr 
von der KMU-Eigenschaft, sondern 
vom Gesamtenergieverbrauch abhän-
gig gemacht werden: Künftig sollen 
Unternehmen mit einem Gesamtener-
gieverbrauch von 2,77 GWh (bisher 
kein Schwellenwert) der Energieau-
ditpflicht unterliegen.

∎ Die nach § 8a an Energieaudits zu stel-
lenden Anforderungen sollen den An-
forderungen des EnEfG angepasst 
werden. Dies betrifft die Ermittlung 
und Bewertung von Abwärmepoten-
zialen, die Wirtschaftlichkeitsbewer-
tung nach der VALERI-Methode (DIN 
EN 17643) und die Ermittlungen des 
Potenzials für die Nutzung und Erzeu-
gung erneuerbarer Energien. Außer-
dem soll ein Energieaudit künftig die 
Bewertung der Durchführbarkeit des 
Anschlusses an Fernwärme- und Käl-
tenetze beinhalten.

∎ Es sollen Vorschriften zum Abschluss 
eines Energieleistungsvertrags aufge-
nommen werden, dabei schließt z.B. 
ein Unternehmen („Begünstigter“) ei-
nen Vertrag mit einem Dienstleister 
(„Erbringer einer Maßnahme zur 
Energieeffizienzverbesserung“). Die 
Maßnahme muss während der ge-
samten Vertragslaufzeit überprüft 
und überwacht werden. Der Vertrag 
soll u.a. konkrete Ziele zur Steigerung 
der Energieeffizienz und die Ver-
pflichtung zur Erreichung der Ziele 
beinhalten. Während der Vertrags-
laufzeit soll das Unternehmen von der 
Energieauditpflicht befreit sein.

∎ Flugtreibstoffe sollen nicht mehr von 
der Bilanzierung ausgenommen wer-
den.

Das müssen Unternehmen tun
Zunächst müssen Unternehmen ermit-
teln, ob sie betroffen sind. Entsprechend 
ihrem jährlichen Energieverbrauch müs-
sen sie festgelegte Pflichten erfüllen, also 
ggf. Abwärmepotenziale melden, Ener-
gieaudits nach EDL-G durchführen, Um-
setzungspläne erstellen, ein Energie- 

oder Umweltmanagementsystem ein-
richten und aufrechterhalten sowie Maß-
nahmen bez. Wirtschaftlichkeit nach 
VALERI (DIN EN 17463:2021-12) bewer-
ten. Sie müssen auch Änderungen im 
Energierecht ermitteln und erforderliche 
Maßnahmen ableiten und umsetzen.

Fazit
Das Energierecht liefert die Grundlage 
für mehr Energieeffizienz. Unternehmen 
müssen geltende Pflichten ermitteln und 
geeignete Maßnahmen ergreifen. Mit 
dem Portal für Abwärme können Wär-
meproduzenten und -abnehmer zusam-
mengebracht werden, zum Nutzen für 
Beteiligte und Klimaschutz. Geeignete 
Software sowie Energie- und Umweltma-
nagementsysteme erleichtern die Arbeit.

Bettina Huck 
QUMsult GmbH & Co. KG

huck@qumsult.de

MATERIALFLUSS

Optimierung des  
innerbetrieblichen 
Materialflusses

Immer mehr Einflussfaktoren wirken 
auf den Alltag von Unternehmen aus 
jeglichen Branchen ein – und machen 
diesen nicht gerade leichter. Verant-
wortliche stehen deswegen perma-
nent vor der Aufgabe, die Dinge, die 
sie selbst in der Hand haben, genau 
unter die Lupe zu nehmen und bei Be-
darf anzupassen. 

Zu diesen zählt ohne Zweifel der innerbe-
triebliche Materialfluss. Dessen Optimie-
rung trägt unter anderem zur Senkung 
von Produktionskosten, Reduzierung der 
Durchlaufzeiten und Verbesserung der 
allgemeinen Produktqualität bei. 
Um die Prozesse entsprechend auszu-
gestalten, bedarf es unterschiedlicher 
Steps zur erfolgreichen Realisierung.


